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Repowering von technisch veralteten Windenergieanlagen

1.4.1 Standortbeschreibung

Die zu repowernden technisch veralteten Windenergieanlagen liegen in der Gemeinde Ditfurt im
Nordosten des Landkreises Harz. Die im Tal der Bode liegende Gemeinde gehört zur Verbandsgemeinde
Vorharz und befindet sich etwa sieben Kilometer nordöstlich von Quedlinburg.

1.4.2 Anlagenbeschreibung

Die zu repowernden, technisch veralteten Windenergieanlagen sind vom Typ Enercon E40 und haben
eine Leistung von 500 kW.

Anlagentyp

WEA Nr. WEA - Typ WEA Nr. Nabenhöhe Rotordurchmesser Gesamthöhe

 1
(Süd)

E 40 – 500 kW 41275 65 m 40 m 105 m

2
(Nord)

E 40 – 500 kW 41274 65 m 40 m 105 m

Anlagenstandorte

WEA Nr. Gemarkung Flur Flurstück UTM ETRS89/ Zone 33

1 (Süd) Ditfurt 06 86/4; 58/2 51.811834° 11.218428°

2 (Nord) Ditfurt 06 86/4 51.812672° 11.218667°

1.4.3 Raumordnung und planungsrechtliche Vorgaben bezüglich des Repowerings

Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt hat am 09.11.2017 die rechtlichen Vorgaben für das
Repowering von Windenergieanlagen erleichtert. Nach dem neuen Landesentwicklungsgesetz
Sachsen-Anhalt können Betreiber alte Windenergieanlagen (WEA), die sich außerhalb von Vorrang-
und Eignungsgebieten befinden, künftig im Verhältnis 1:1 durch neue Anlagen in Vorrang- und
Eignungsgebieten ersetzen. Dabei muss sich die zu repowernde Altanlage lediglich innerhalb von
Sachsen-Anhalt befinden.

Bei Anlagen, die repowert werden und die sich innerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten befinden,
gilt wie bisher das Verhältnis 2 (alte WEA) zu 1 (neue WEA). Der räumliche Bezug erlaubt, entweder
mindestens zwei Altanlagen zu ersetzen, die sich in demselben Landkreis, einem der angrenzenden
Landkreise oder einer angrenzenden kreisfreien Stadt oder in derselben kreisfreien Stadt wie der
Standort der neuen Anlage befinden, oder mindestens eine Altanlage außerhalb eines Vorrang- oder
Eignungsgebietes innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt zu ersetzen. Die Anerkennungsfrist vom Abbau
der alten Anlagen bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage ist auf fünf Jahre erhöht worden.

Die rechtlichen Neuerungen sind vor allem im Hinblick auf die Verkürzung der Abstandsflächen
entscheidend. Der gesetzliche Regelabstand (Baulast) bei Windenergieanlagen ist in Sachsen-Anhalt
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mit 1 H (= Gesamthöhe der Anlage) sehr groß. Werden Altanlagen entsprechend der vorgesehenen
Neuregelung repowert, verkürzt sich die einzuhaltende Abstandsfläche auf 0,4 H.

1.4.4 Ablauf Rückbau und netztechnischer Rückbau

Der Rückbau erfolgt frühestens zum 01.07.2019 und ist spätestens bis zur Inbetriebnahme der WEANEU

abgeschlossen. Der Rückbau umfasst die Windenergieanlage mit Turm, das Fundament, die
Trafostationen sowie die Übergabestation am Netzverknüpfungspunkt.

Die Zufahrtswege sowie die Kranstellfläche werden vor Rückbaubeginn ertüchtigt und im Baufeld
befindliche Vegetation entfernt.

Danach wird der Kran zur Demontage aufgestellt. Die Rotorblätter werden abgebaut und bis auf
Transportmaß zerlegt. Ebenso der Turm. Im Anschluss erfolgt der Abbruch des Fundamentes und die
Auffüllung der Fundamentgrube mit geeignetem Bodenmaterial. Die Baugruben der Trafostationen
werden nach Abtransport ebenfalls wieder verfüllt.

Vor dem Rückbau der Übergabestation werden die betroffenen Kabel am
Netzverknüpfungspunkt  durch den zuständigen Energieversorger spannungsfrei gestellt. Nach
Sicherstellung der Spannungsfreiheit wird das Kabel zwischen Übergabestation und Erdkabel sowie
zwischen Übergabestation und Windenergieanlage getrennt. Die Übergabestation wird abgebaut und
verwertet und die Baugrube mit geeignetem Bodenmaterial verfüllt.
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1.4.5 Übersichtsplan der zu repowernden Windenergieanlagen (WEAALT), Maßstab
1:10.000



WEA 1

WEA 2

Vorhabensträger:

Schweizer Str. 3a, 01069 Dresden

Entwurfsverfasser:


Schweizer Str. 3 a

01069 Dresden

Telefon:   + 49 351 21183 400

Telefax: + 49 351 21183 44

E-Mail: info@vsb.energy

Internet: www.vsb.energy

Maßstab :

Geprüft:

Gezeichnet:

Datum:

Windpark Ditfurt

.

1:10.000

24.01.2019

BK

SLe

Lageplan
der zu repowernden Windenergieanlagen

zu repowernde Bestandsanlagen
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1.4.6 Antrag und Baugenehmigung der zu repowernden Windenergieanlagen (WEAALT)

- Bauantrag vom 23.04.1997 der zwei zu repowernden Windenergieanlagen vom Typ
Enercon-40 /500 kW, 65 m NH

- Baugenehmigung vom 30.10.1997 der zwei zu repowernden Windenergieanlagen vom Typ
Enercon-40 /500 kW, 65 m NH

- Anlage zur Baugenehmigung der zwei zu repowernden Windenergieanlagen vom Typ
Enercon-40 /500 kW, 65 m NH



Bauantragsunterlagen

Maßnahme: Errichtung von zwei Windenergieanlagen

Typ: ENERCON-4O
Nennleistung: 500 kW
Nabenhöhe: 65 m

Hersteller: ENERCON GmbH
Dreekamp 5 - D-26605Aurich
Tel: 0 49 41 I 127-0 Fax: 0 49 41 I 9 2T-1 99

Bauherr: . Ditfurter Windkraft GbR
,,Hohe Wunne"
Ansprechpartner: Peter Eckhoff
Brinkstr. 17
D-49393 Lohne
Telefon: 0 44 42-91 00 65
Telefax: 0 44 42-91 00 66
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BAUANTRAG
Än dlc Ilauaufslchtsbehörde

{Jbcr dic Gemeinde

B auhe rrlB auherrin (Namo, Ansch rift. Telo fon)

Ditfurter Windkraft GbR
,,Hohe Wunne"
z. H. Herrn Peter Eckhoff
Brinkstr. 17

D-49393 Lohne

4. Baugrundstück')

5. Früher erlciltc Bcscheide")

5.2 TeiJungsgenehmigung nach g t9 BauGB ....

5.3 Baurorbescheid

Baulasten")
Auf dem Crundstück liegen folgendo Baulaslen:

'lNach 6 I Abs. 4 BauVorlVO sind Rlr Werbeanlaren und \farenautomaton. die en'SLn0o-und l{ausnummer bozeichnet werdon karin, A.ngabcn aus iom Lleneruchal

,

EnLsprechend den beicefilntsn Bouvorlagen rvird filr dio
nachitehend bezeichn-ets Faumaßnahmo die Daugeneh'
migung beantragt.

Bczeichnung der DoumaBnahmo

Errichtung von zwei\Mndenergieanlagen vom Typ ENERcoN-40 / 500 kw.
-65 m Nabenhöhe-

3. En twurlsverfa ss e r/En tt'urfsrcrfasserin
(Name, B e ru fsbe zeichnu n g. Ansch r!t, Tel e[on)

Qualifikation nach g SB NBauO

fl nrchitekr/tuchitekrirr;
. Nr. der Eintngungsliste: ..,................

[l Bauingenieur,/B*dr4tnitt*{* (g SB Abs. 3 NBauO)
I Meister,/Meisterin (g 58 Abs.4 NDauO)
fl Übergangsregelung (g 100 NIlauO)

!lDialcsdreidq"und Baulasten brauche n nur shsejct;en zu wsrdcn. wenn slo für di

["h:w^^

nnotts
Zutrcffendes bitts ankreuzen [l odor ausNllon.

Elngangswrmerk der Gcmclndc

Elngrngsvermark

Gescjr If tszelchcn /Altsnzelc]r en

;:ii..,,., ",':,:'.!üllhl

i fi. tru ti tr11$7

j-.i'i l);lilll:;,,r, g,',,r'r ö3'"!

BAUAUFS'CHTLITH

Baulastenwrzelchn&

g.

RG
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Bsutccbnischo Nadrrvciso

Es-wird boantragt, dio angekreuzlen Noclrrvelso - _ Stand- \\rdrmo- Schall-
solort nrc} EileglS ,u piilf.n, sofcrn eino Pri-l- p sidrerlrclts- D ,.tru: E ;J;;i;-
lung notwen(lig lst. nacll\1'els nadtrVcis naC}rveiS

Nochrveis der
! Foucnvidor-

standsdauer
Es lst mlrluns beLannt, da0 dadurch cntslchendc \tenvaltungskos(en auc]r bct Anderung oder Äblelmung des Bauanlrages
von dem Bauherrn/der Baulrerrin zu zahlcn sind,

Zrstcllung der Baugenehrnlgung an Nachbarn
Es rtird..Lreantragt, dio Baugenehmigung nach g 75 Abs.5 NBauO den
zuzustellcn.

in der Änlage nähcrbczeichneten Nachbarn

Übcrscndung der Baugenchmigun g

Dor 0bersendung der Baugenehmigung an die Deutscha Bundospost und an dle Energieversorgungsunternehmen wirdzugestimmt:

F;' D nein

10.3

10.4

10.5

10,8

u.

1 1.1

Errcllie0ung

Helzulg

Zufahrt zum Crundstück erlolgt
6ffentrc-r\er Verkehrsfläcla fJ tiber Grundstücke im li,f iteigentum über fremdes 6rundstück

(BauJast crfordcrlich)

Notwendigo
Eins I ell pl ätze:

Ärrehl Änrrh7
daron auf dem [----_l davon auf einem andercn Grundstijcl 

EnÜamung m
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! Einlcitung f] Versickerung
rn ern U err'ässer ; auf dcm Grundst0ck
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I l'lousrvassen'ersorgung I GemeinscJraftsanlago

f.T!S.:::,l..rsorsung I o.ffenrlicher [] offJ
erfolg( durch - !\'assenersorrunc u vrrurri

Enhahme aus ! Feuerlösch(ciä " f] Feuer

Gcrvässern Ent fernung:

Entfcrnung:

Helzungsart D
il
n

Ein;elfcuerstello ohns
zenlrale Brennstoffversorgung
Einzelfeuerstelle mit
ze n Lraler Brenns (oifvcrsorFUn RFernrvä-rma I Ele].trolreizung

I ZenLralheizung

I btockn'erkshelzung

fl \Värmepumpo

ärmelelstung

Brennstoffo I festo f] Hei:öl leicht D Gas I Flüssigas Lagermengo



Dem Douantrag sind folgcndc Untcrla.
gen beigefügt:'i

E Übersichtsplan (Maßstab 1 : Sooo)' odet Sta'dtkartönausschnitt miL
Kennzeichnung des Baugrundstücks

fr Lageplan
' (SS 2 und 3 DauVorlVO)

[lBauzeichnungen (Grundrisse, An-
'- sichten, Schnitlel (Ma0stab 1 : 100)

(g a BauVor.lVO)

fi Baubeschreibung
(gsAbs.lBauVoriVO)

El getriebsbeschreibung
' ($ 5 Abs. 2 BauVoriVO)

fl Derechnung des Rauminhaltes (DlN
277) utÄ des Rohbau- bzrv. Herstei-
lungsrvertes (g 5 Abs. 3 BauVorlVO)

I Berechnung der Grund- und Ce-
schoOllächen bzrv, Baumassen ($ 5
Abs.4 BauVorlVO)

I Berechnung der Geschosse, dis keine
Vollgeschosse sind
($ 5 Abs.4 BauVorlVO)

I Nachrvels der Spielplätze fiJr Klein-
kinder (g 5 Abs. e BäuVorlVO)

f] Nachrveis der notrvendigcn
Eins tellplät ze
(SsAbs.4BauVorlVO)

fi Standsicherheitsnachrveis" ($ 6 BauVorlVO)

fl Nachwcis des ll'ärmeschutzes
($ 6 BauVorlVO)

I Nachweis des Schallschul.zes
(g 6 BauVorlVO)

I Nachweis der Feuerwiderslands.
dauer der Dauteile (g 6 BauVorlVO)

I Unterlagen über Feuerstäl,ten
(sorve i t genehml gu n gsptüch t i g)

f] Unterlagen über Brennstoffl aserung
(soweit genehmigun gspnich riBJ

fl .Weitere Anlagen:

D

Ferner rverden dem bauantrag ln einfa.
cher Ausfertigung beigefilgt -

I Erhebungsbogen fi]r Baustätistik

Begründeter Äntrac auf Befieiuncen
Lr. Br-5 s6 Abs. t NBauO oder g'lr
BaUGB)
Bcgrilnd.eter Antra.g .auf Ablösung
notrvendigor EinstelTplätze
($ a7 Abs. 5 NBauO)-
Beglaubigto Daulasterklärung

Prüh'ormeik
ron Bchörde
gus zu fü llpn

fl Weitere AnJagen:

ü

n

tr

n

ü

Der Bau-herr,/dle Bauherrin er-kli.rt .au0erdern, daß dcr Enhvurfsverfasser/d.ie
Bauvorlagen nachzureichen und abzuändern.

Enhvurfsterfassgrir [slsllmächtlgt lst,

') Hioweisa:

4st. Ladls,llch Nr dla
Untcrhgen rwelfache

2. SolleneufdemDaugrund-rtück*.asse16eldhrderldestoffcgelager!abgeftllltoderumgasclrlagenworden,solstdieses
de enzuzelgen, untersn Wrsserbchöi.

Datum, Unterschrift des Bauherrry'der Bauherrin Datum. Unterschrllt der Entwurfswrfassers/der Enlwufsverfassarin

4 1 -927-1 99
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Datenblatt für Bauantrag

Leistung [kWJ
550

500

450

400

350

300

250

200
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+ 100

50

0

Hersteller

Typenbezeichnung
Nennleistung
Leistung (10 m/s)
Rotordurchmesser
Nabenhöhe

EI ENERCON
ENERCON.4O

5 6 7 8 I 101112131415 16171S19
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe [m/s]

ENERCON GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
ENERCON-40
500 kw
321 kW
40,3 m
65m

Rotor mit
Blattverste
Tvp

Drehrichtung

Blattanzahl
Blattlänge
Rotorfläche

Profil

Profiltiefe

Blattmaterial

Drehzahl
Rotorachs-
winkel
Konuswinkel
Blattverstellung

Luvläufer mit aktiver
Blattverstellung
Uhrzeigersinn

3
18,9 m
1.275 m2

Spitze: FX 84-W-140
Wurzel: FX 84-W-218
Spitze: 0,27 m
Wurzel: 1,57 m

GFlVEpoxydharz

variabel, 18-40 U min-1
3'

0"
Je Rotorblatt ein autarkes
Stellsystem mit zugeordneter
Notver

Antriebstrang mit
Generator
Nabe
Lagerung

Generator

Netseinspeisung

Bremssysteme

Windnachführung

Turm

Stan
Kegelrollenlager auf ruhendem
Achszapfen
Direktgetriebene geregelte
Synchronmaschine in
Ringbauweise
geregelter ENERCON puls-
wechselrichter mit Gleich-
spannungszwischenkreis und
Netztrafo vozugsweise
3-20kv

Drei autarke Blattver-
stellsysteme,
Rotorhaltebremse,
Rotorarretierung, 30' rastend
Aktiv 0ber zwei Stell-
getriebe,
Dämpfung riber Reibungslager
Dreiteiliger. vezinkter
Stahlrohrturm,
freie Länqe 63 m

Technische Anderungen vorbehalten Ctand 01i94)



Geschäftsnachweis
(Bine b€i RücKragen angeben)

N,. f3/Q/9?

Vermessungs- und Katasterverwaltung des l-andes Sachsen - Anhalt
Auszug aus der Liegenschaftskarte

Maßstab 1: 25op

Landkreis oder kreisfreie Stadt Gemeinde

2zä,/
GemafkUng (nur ointragen, wenn vod Nam€n der Gem€ind€ abweich€nd) Flur

i
Flurstück(e)

,4r/Z
37/2

Li egenschaftska rte

DD.r"t"llung umseitig fl Darstellung liegt an

Ort, Datum gfn a ,-7o- cr e7 Hinweise:
- Vervielfältigung nur für eigene nichtgewerbliche

Zwecke gestattet (913 
'Abs. 5, 5 19 Abs. 1 Nr.7

Vermessungs- und Katastergesetz des Landes
Sachsen - Anhalt vom 22.05.1992 GVBI. S 362).

-Zutreffendes ist angekreuzt

Ohne Gewähr für die Volls'rändigirS

des Gebäudebestandes

Katasteramt

lm Auftrage

cfurn

Erläuterungen zur Darstellung:

(gelb) Begrenzung des Flurstücks/ der
lurstücke

Gemeindegrenze

Gema rkungsg renze

Flu rgrenze

Gebäude

Gebäude
{nach alter
Zeichenvo rschrift)

I,J

-O_ 12, 1211

od€r 12
1

Fl urstücksgrenze

Grenzpunkt

Grenzlänge ( m )

abgemarKer Grenzpunkt
(nach alter Zeichenvorschrift )

Flu rstücksnum mer

@
<{s?a
>ov



ri Ilr l
ll \
l\ I
ll I

\\\
\'ri
\l I
\\\

zb.
52-

=9-.

,5t

2.a 62\a

I

BA

NR:
üÄ;i

fti"ihl'ti"i

ffinl';i:** d

firT'99?

''lL

I
# E

3

ls.f97
T2ZI

\
\t.
lrt\\rrfl

1\
\^ ar
tt \.

"$-68

-.d't!i
i 1),' 'lt'i'r,

:,:."-"'-- **

philine.homscheid
Rechteck



Landkreis Quedlinburg
Der Landrat

Landkreis Ouedlinburq " Postfach gg * 0647 1 Quedtinburq

Ditfurter Windkraft GbR
"Hohe Wunne", z.H. Herrn Peter Eckhoff
Brinkstr 17

49393 Lohne

lhre Nachricht vom

23.04.1997

Rohbauabnahme
Schlußabnahme

Sprechzeiten
Montag, Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr

BG045397.DOC

Aufgrund lhres o. g. Antrages wird lhnen gemäß S 74 der Bauordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom 23. Juni 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung, die
Genehmigung erteilt, die vorbezeichnete Baumaßnahme entsprechend den mit
Genehmigungsvermerk versehenen Unterlagen (Bauvorlagen) sowie unter Beachtung der
umseitig oder in besonderer Anlage aufgeführten Bedingungen, Auflagen und Hinweisen
auszuführen. Gemäß S 74 Abs. 3 der BauO LSA behalte ich mir die nachträgliche
Aufnahme, Anderung oder Ergänzung einer Auflage vor.

Dieser Bescheid unterliegt der Gebührenpflicht SS 1 ff BauGO i.V. m. $ 1,5 VwKostG
LSA.
Die Höhe der Gebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt.

Zur Überwachung der Baumaßnahme wird angeordnet:

Telefon Telex
(03946) 351837
8627 odet 8697 Telofax

(03946)2298

Bauamt
- untere Bauaufsichtsbehörde -
Gebäude

Kleiweg 2a
Auskunft erteilt Zimmer

Herr Quaas 106

Quedlinburg,den

30.1 0.1 997

Bankverbindungen
Kreissparkasse Quedlinburg
BLZ 800 535 02
Kto - Nr 37 97o Bo0

Baugenehmigung
NR. 19970453

Normalverfahren nach gg 71 und74 BauO LSA
Mein Ze;chen ( bei Antwort bitte angeben )

lll/63.1/19970453

Anbringung eines Bauschildes (X)()
(x)

Die Hinweise auf dem anliegenden Beiblatt sind zu beachten.

Bedingungen:

1. Die sich aus der Typenprüfung der Statischen Berechnung ergebenden
Nebenbestimmungen sind uneingeschränkt hinzunehmen.

Baumaßnahme

Errichtung von zwei Windenergieanlagen
Antraq vom 12.05.1997

Baugenehmigung vom

30.1 0. 1997
Baugrundstück

06484 Ditfurt, "Hohe Wunne" (ehem. Radarstation),
Rohbaukosten DM

325.000,00
Gemarkung

Ditfurt
Flur

06
Flurstück

8614,5812
Herstellungskosten DM
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Rechteck

philine.homscheid
Rechteck

philine.homscheid
Rechteck

philine.homscheid
Rechteck



Blatt2 zur Baugenehmigung vom 30. Oktober 1gg7 , AZ lggTO4Sg

2. Das Baugrundgutachten für die Standorte der zwei Windenergieanlagen (WEA) sind 2 i/
Wochen vor Baubeginn der Unteren Bauaufsichtsbehörd e zur Frufung vorzulegen Ä

3. Vor Baubeginn sind Kontaminationsuntersuchungen der Altlastenverdachtsflächen
durchzuführen und die sanierungsbedürftigen Medien im Bereich des Baustandortes
sachgerecht zu entsorgen.
Nach erledigter v. g. Entsorgung ist mir von lhnen ein Freigabeschein über die
Bebauung der Altlastenverdachtsflächen von der unteren Abfallbehörde des
Landkreises Quedlinburg vorzulegen.

Begründung:
Die im Bauantrag Nr. 19970453 aufgeführten Flächen sind im Altlastenkataster des
Landkreises Quedlihburg unter Nummer: 15 364 005 633 72 registriert und im Ver-
zeichnis der Militärischen Altlasten unter Nummer: 0s HALL 202.
ln einem Bericht zur Bestimmung von Altlastenverdachtsflächen (Militärobjekt Ditfurt)
werd en fol gende Kontam inationsverdachtsflächen a usgewiesen :

- Tanklager mit Tankstelle
- Dieselelektrostation
- vegetationsfreier Fleck neben unterirdischem Tank
- Lagerplatz neben Garagen
- Kontaminierte Stellen im Südteil

Deshalb sind vor Baubeginn in Abstimmung mit der unteren Abfallbehörde (im
Landkreis Quedlinburg) Kontaminationsuntersuchungen mit dem Ergebnis durch-

zuführen, daß eine sachgerechte Entsorgung von sanierungsbedürftigen Medien erfolgen
kann. Die untere Abfallbehörde legt die Entsorgungswege fest und erteilt nach
erfolgreicher Sanierung die Freigabe der Altlastenverdachtsfläche zur Bebauung.

Desweiteren ist die Altlastenverdachtsfläche mit Fahrzeugschrott, Haus- und Sper,rmüll
sowie Asbestbruch und Baustellenabfällen belastet, die vor Baubeginn sachgerecht zu
entsorgen sind. Die Entsorgung ist der unteren Abfallbehörde des Landkreises
Quedlinburg nachzuweisen.

Auflaqen:

1. Der Baubeginn ist mindestens eine Woche vorher dem Regierungspräsidium
Magdeburg , Dez. 34, PF 1960, 39009 Magdeburg, unter Mitteilung der endgültigen
Veröffentlichungsdaten (siehe Anlage 1) zu melden. Die Fertigstellung ist dem Dez. 34
ebenfalls anzuzeigen.

2. Der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist der Baubeginn und die Fertigstellung des
Bauvorhabens schriftlich anzuzeigen, $ 83 BauO LSA. Mit der Anzeige über die
absch ließende Fertigstellung sind folgende Beschein ig ungen vorzulegen :

. Bauleiterbescheinigung

. Bodengutachten

I
j'\



Blatt 3 zur Baugenehmigung vom 30. Oktober 1997 , AZ 19970453

. Protokolle über die Abnahmeprüfung der Bewehrung und Abmessung der
Fundamente

o Betongütenachweise
. Korrosionsschutznachweise.

3. Der Standort der WEA ist entsprechend bestätigtem Lageplan durch einen öffentlich-
bestellten Vermessungsingenieur oder das Katasteramt einzumessen ($$ 74,82 BauO
LSA, $ 14 VermKatG LSA).

4. Die Bauüberwachung der Stahlbetonarbeiten gemäß $ 82 BauO LSA ist von einem
Sachverständigen (Prüfingenieur) durchzuführen. Der Auftrag ist vom Antragsteller zu
ertei len. Die Kontrollberichte sind der U nteren Bauaufsichtsbehörde
(Roh baufertigstel I u ng bis abschließende Fertigstellu ng) vorzu legen.

5. Die Überwachung und Abnahme der Stahlbewehrung hat durch den Bauleiter zt)

erfolgen. Die Abnahme ist schriftlich nachzuweisen.

6. Die Betongüte und der verwendete Betonstahl sind bei der Schlußabnahme durch
schriftliche Atteste der U nteren Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen.

7. Die Stahlrohrtürme dürfen nur von einem Unternehmen errichtet werden, das den
großen Eignungsnachweis nach DIN 18800 T. 7 mit Erweiterung für dynamisch
beanspruchte Bauteile besitzt. Der Eignungsnachweis ist der Unteren
Bauaufsichtsbehörde vor Ausführung der Türme vorzulegen.

B. Die WEA sind gemäß S 17 Abs. 5 BauO LSA mit einer dauernd wirksamen
B I itzsch utzanlage zu ve rsehen.

9. Eine gutachterliche Stellungnahme betreffs einer Kennzeichnung als Luftfahrthindernis
ist durch das Regierungspräsidium bei der Deutschen Flugsicherung GmbH (FS)

beantragt. Die eventuell zu verfügende Kennzeichnung als Luftfahrthindernis ist durch
den Bauherrn/Betreiber hinzunehmen (S 71 (2) BauO LSA, S 16a LuftVG).

10.Durch die Baumaßnahme anfallender Bodenaushub (Straßenaufbruch) ist, soweit ein

Wiedereinbau auf dem Baugrundstück nicht vollständig möglich ist, nur auf einer dafür
zugelassenen Anlage zu entsorgen.

11:Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für den Eingriff der o. g. baulichen Anlagen
in die Natur und Landschaft werden folgende Auflagen erteilt:

a) Ein dauerhafter Straßenausbau auf dem Baugrundstück wird untersagt.

b) Nach Errichtung der WEA ist die angrenzende Fläche des Flurstückes 86/4 wieder
als landwirtschaftliche Fläche herzustellen.

c) Die auf dem Baugrundstück vorhandenen Gehölzg sind zu erhalten und während
der Baumaßnahme entsprechend der DIN 18920(siehe Anlage 2) zu schützen.



Blatt 4 zur Baugenehmigung vom 30. Oktober 1997 , AZ 1gg7O4S3

d) Die WEA sind farblich wie folgt zu gestalten, wobei keine leuchtenden Farben zu
verwenden sind:

- Mastfuß (bis 15 m Höhe) : Grünabstufung in Segmenten

0 - 5 m: RAL 6010
5 - 7,5 m: RAL 6010 + RAL 9018 im Verhältnis 4:1

7,5 - 10 m: RAL 6010 + RAL 9018 im Verhältnis 1'.1

19 - 12,5 m: RAL 6010 + RAL 9018 im Verhältnis 1'.4
12,5 - 15 m: RAL 60'10 + RAL 9018 im Verhältnis 1'.16

- Mast (ab 15 m Höhe), Rotorblätter, Generator und Gondel: papyrusweiß (RAL 9018)

e) Die Trafoübergabestation ist farblich grün (RAL 6010) zu gestalten.

0 Eine Beleuchtung der WEA ist zu unterlassen.

g) Die auf dem Weg - Flurstück 5812 - vorhandene, besonders geschützte Hecke i. S.

$ 30 Abs. 1 Nr. 7 NatSchG LSA darf weder zerstört noch erheblich beeinträchtigt
werden (S 30 Abs. 2 NatSchG LSA). Dies ist insbesondere bei der im Rahmen der
Montage notwendigen Durchfahrtsbreite der Zufahrt von 5 m zu berücksichtigen
Alternativ sollte eine andere Zufahrl (2.8.über den gehölzfreien Feldweg -
Flurstück 7811 Flur 6 Gemarkung Ditfurt) gewählt werden.

h) Auf dem Baugrundstück sind entlang der nördlichen, westlichen und südlichen
Grundstücksgrenze des Flurstückes 86/4 Flur 6 Gemarkung Ditfurt gemischte
einreihige Hecken bestehend aus verschiedenen einheimischen Gehölzarten
spätestens in der Pflanzperiode (Oktober-April) nach Baubeginn fachgerecht
(entsprechend der Bestimmungen der DIN 18916) zu pflanzen.
Für die Anpflanzung sind ausschließlich standortheimische Laubgeh ölze zu
verwenden, wobei vorhandene Gehölze in die Pflanzung einzubeziehen sind.

Folgende Gehölzarten sollten verwendet werden:

- Heckenrose (Rosa corymbifera),
- Hundsrose (Rosa canina),
- Weinrose (Rosa rubiginosa),
- Schlehe (Prunus spinosa),
- Gemeine Haselnuß (Coprylus avellana),
- Roter Hartriegel (Cornus sanguinea),
- Weißdorn (Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha),
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra).

Es ist ausschließlich Pflanzmaterial der Güteklasse A der Gütebestimmungen des
,,Bundes Deutscher Baumschulen" zu venruenden.



Blatt 5 zur Baugenehmigung vom 30. Oktober 1997 , AZ 1gg7O4S3

Hierüber ist ein Nachweis zu führen und der unteren Naturschutzbehörde nach
Abschluß der Pflanzarbeiten vorzulegen.
Dabei sollen die Sträucher 2mal verpflanzt sein und mindestens 60-100 cm
Pflanzhöhe sowie mindestens 4 Triebe aufirveisen.
ln der Reihe ist ein Pflanzabstand von maximal 1 m einzuhalten.

i) Die v. g. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind der unteren Naturschutzbehörde
(im Landkreis Quedlinburg) nach Fertigstellung anzuzeigen. Für alle Pflanzungen ist
eine 3jährige Anwachsgarantie zu gewährleisten, SS 11 ff. NatSchG LSA.

Hinweis:
1. Vor der Durchführung der Baumaßnahme hat der Bauherr auf dem Baugrundstück ein

von der öffentlichen Verkehrsfläche aus lesbares Schild anzubringen, das die
Bezeichnung der Baumaßnahme und die Namen und Anschriften des Bauleiters, des
Entwurfsverfassers und der Unternehmer für den Rohbau enthalten muß (S 14 Abs. 4
BauO LSA).

2. Südöstlich des Feldweges (Flurstück 5812 Flur 6 Gemarkung Ditfurt) befindet sich
unmittelbar angrenzend auf dem Flurstück269120,116157 und 58/3 Flur 6 Gemarkung
Ditfurt ein besonders geschützter Biotop i.S. S 30 Abs. 1 Nr. 7 Naturschutzgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) in der zur Zeit gültigen Fassung - hier: Hecke -

siehe farblich grüne Markierung in Anlage 3.

Rechts behelfs be le h ru n g :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Quedlinburg, Heiligegeiststraße 7 in
06484 Quedlinburg schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

lm Auftrag

Pache
Leiter der unteren Bauaufsichtsbehörde

Anlage

Verteiler:
(X) Bauherr
(X) StadVGemeinde
(X) Finanzamt
(X) Untere Denkmalschutzbehörde
(X) Untere Naturschutzbehörde
(X) Untere Abfallbehörde
(X) RP Magdeburg Dez. 25 (Dr.Schollmeyer)
(X) RP Magdeburg, Dez. 32
(X) Katasteramt
(X) Berufsgenossenschaft
(X) Akte
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o.

Beiblatt zum Bescheid 1,9970453

1' Bei RtJcKragen und im Schriftverkehr ist stets die Registriemumner ( auf dern Bescheid oben rechls ) arzugeben.

2' Die Baugenehmigung wird unb€schadet der Rechte Dritter erterlt md gilt auch for oder gegen den Rechtsnachfolga des gauherm.

3. Wechsett der Eauhen,so hat der neue Bauhen dies dem Bauordrungsarnt unveauglich schnfilich miEubihn.

4. Die Baugenehmigung erlischt, !\enn inneriralb von drei Jahren nacü ihrer Ertelung mit der Bauausführung ntcht begonnen wurde
oder die Bauarbeften ein Jahr lang unteörochen waren. Die Fristen können auf schnfrlichen Antrag um jäeils bis zu einem Jahr
verlängert werden.

7.

Die in den Bauvorlagen gnln eirgetngenen Prtllbemerkungen sind Auflagen oder Bedingungen.

V-or der Durchf0hrung der Baurmßnahme hat der Bauhen. wenn es im Bescfreid gefordert wurde, an der gaustelle ein von der
öftentlichen Verkehrsfläche aus si:htbares schild arEubringen, fu die Bezeichnring der Baumaßnahme, den Namen und dieAnschrift des Bauherm, des Entrurrfsverhssers und der ufoemerrner enthalten muß.

oie Baumaßnahme darf nur so ausgef0hrt','/erden, wie sie genetmrgt ist. Eiruelzeichnungen, BerechnurEen und Anu/ersungen zutDurchfohrung der Baumaßnahrne dorten von der BaugenetrmigurB äicrrt .xJecn*.

Der Bauhen ist daf0r verantu/ortlicfi, daß die von ihm veranlaßle Baumaßnahme dem öffenilichen Rechl antspricht und alle
erforderlichen Nachrrteise und prüfungen rreranlaßt werden.

Oie.Eaugenehmigung und die mil Prttfoermerk versehenen Balrcbgen moss€n $iährend der Bauaustütwng auf der Baustellevorliegen.

Die mit.der Überrarachung o3 aauqanarrme beaufrragten Bedimst€ten des Bauordnungsafirtes sirlx berechtigt, Grundstgcke,Baustellen und bauliche Anlagen ar beffien und in Ba-utagebtrhr und Autsetchnungen Einblick zu nefmen.

Bei Abbruch-' Ausschachtungs- und Grtlndungrsarbeiten hat der Untemehnnr vorhandene Gebäude, die gaugrub€nriände sorieBöschungen so an sicfrem, daß Gefährdungen und gescträdigurlen ausgeschlossen sind.

Vorsätziich oder fahrlässlg, durch die am Bau Beteili$en. begar€ene Ordnmg$rvldrigkeiten können mrt dner Geldbuße bis zu1m.000,- OM geahndd 
'*erden.

Oie Fertigstellung eines ilberwachungsptlichligen Bauabschniües sonrie angeordnete Abnahmen sind dem Bauordnungsarnt zweiwochen vorher mrEtrterlen, um die Besi:trtigung des gaqustarxtes - *nirg["n"n.

Abnahmepflichtige Betonierartniten sind € stunden vor Beginn arEr.zeigen.

Die Rohbauabnahme ist T,zuqtf"l lgnn die tragenden Teile. schornstdne. Branc'\,,rände. noturwrdige Trepp€n und dieDachkonstruktion vollende{ sird. Alle Rohbauteile müssen frei sir*tbar sein. verfrJllungen der Fundemente und Kellen /itnde durfenerst nach der Abnahme erfolgen.
Ausbauten vor der Rohbauabnahme sind nicht zulässig.

Zur Rohbauabnahme sind folgende Unterlagen vozulecen:
' etne Bescheinigung des Schomdeinfegermeisters rlür oie Tau$ichkert aller Abgasanlagen
'Gi.ltenachweis€ von venrvendetern Beton, Berrrehrungen, Stahbifuuteiren uno Äinricrrem.

Zur Schlußabnahme ist eine Bescfienigung des Schomsteinfegeflreisters über die sichere Benutzbarkelt aller Feuerstätten undAbgasanlagen vorzulegen.

Die Roh- und Schlußabnahmescheine lverden nach der erfolgreir$ durchgeftlhrten Abnahme ausgefertigt.

Mit der Forts€Eung der Bauarbeiten darf erst einen Tag nach dem gemeldeten Termin der Rohbaufertiggellung begonnen werden.
Das Bauordnungsamt kann einem frttheren Zeitpunkt z-ustimmen.

Bauliche Anlagen dtlrfen erst in Gebnuch genommen-vverden. vyrrn sie sicher benuEbar und ordnungsgemäß fertiggesteltt sind,
fruhestens jedoch eine woche nach dem gämedeteniermin der Fertigstellung.

9.

10.

11.

12.

2.

3.

b.

7.

o

DerStandsicherheilsnaclnlets.dreNachrteisetlberdenscträ@utzwurdenentsprechend$66
Abs.2 der BauO LSA 4!gE! Sepnjn.



Abkürzungen:

BauGO

Anhang zur Baugenehmigung Nr. 19970453 - Abkürzungen-

VwKostG

Baugebührenordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 15.
August 1991(GVBL. LSA Nr. 2311991 S. 269) in der derzeit
geltenden Fassung

Verwaltungskostengesetz für das Land sachsen-Anhanvom 27 .

Juni 1991(GVBI. LSA Nr. 16 S. 154) in der derzeit gettenden
Fassung

Vermessungs- und Katastergesetz des Landes sachsen-Anhalt
vom 22. Mai 1992 (GVBI. LSA Nr. 2011992, ausgegeben am
29.05.1992), in der zur Zeit geltenden Fassung

Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) vom 14. Januar
1981, in der zur Zeit geltenden Fassung.

VermKatG LSA

LuftVG



Datum: Hinweis:
Reichen Sie bitte diese Anzeige
eine Woche vor dem Termin
bei der unteren
Bauaufsichtsbehörde ein !

(S 74 Abs. 8 Bauordnung LSA)

Aktenzeichen: 19970453
Genehmigungsdatum: 21.10.1997

Vorhaben: Errichtung von zwei Windenergieanlagen
Bauherr: Ditfurter Windkraft GbR "Hohe, wunne", z.H. Herrn p. Eckhoff
Baugrundstück. "Hohe Wunne" (ehem. Radarstati on), 06484 Ditfurt

Gemarkung Ditfurt, Flur 06, Flurstück 86/4
Anzeige über die abschließende Fertigstellung
Hiermit zeige ich gemäß $ 83 Abs. 1 BauO LSA die abschließende Fertigstellung des Vorhabens bis zum

t ] FolgendegeforderteSachverständigenbescheinigungensindbeigefügt:

t ] Über das Ergebnis der Besichtigung bitte ich Sie, mir eine Bescheinigung gemäß g 83 Abs. 2
BauO LSA auszustellen. Mir ist bekannt, daß diese Bescheinigung kostenpflichtig ist.

Unterschrift

Hier falten

Empfänger:

Landkreis Quedlinburg
U ntere Bauaufsichtsbehörde
Postfach 99

0647'l Quedlinburg

philine.homscheid
Rechteck
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Antrag nach § 4 BImSchG  unter Berücksichtigung des Repowerings von technischen veralteten Windenergieanlagen -

Windpark Quellendorf I

Februar 2019 – Revision 03

1.4.7 Anzeigen zur beabsichtigten Stilllegung einer genehmigungsbedürftigen Anlage
nach §15 Abs. 3 BImSchG für die zu repowernden Windenergieanlagen WEAALT



Absender:

VSB Neue Energien GmbH
Schweizer Str. 3a
01069 Dresden

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Umweltamt
Am Flugplatz 1
06366 Köthen

Anzeige zur beabsichtigten Stilllegung
einer genehmigungsbedürftigen Anlage

nach § 15 Abs. 3 BImSchG

1. Betreiber der Anlage

Name/Firmenbezeichnung: Paul Eckhoff GmbH

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr.): Bremer Tor 8
49377 Vechta

Ansprechpartner/Zustellungsbevollmächtigter Herr Georg Gelhaus
Windkraft Hohe Wunne GmbH & Co. KG
Vogtstraße 4
49393 Lohne

Telefon: Telefax: E-Mail:
ifm@ewetel.net

2. Allgemeine Angaben zur Anlage

Standort der Anlage Bezeichnung des Werkes oder des Betriebes, in dem die Anlage stillgelegt wird

Straße, Haus-Nr. Außenbereich

PLZ, Ort: 06484 Ditfurt

Gemarkung, Flur, Flurstück Ditfurt, 06; 86/4

Art der Anlage Bezeichnung der Anlage

Windenergieanlage Enercon E 40-500 KW,
WEA Nr. 41275 (Süd)

https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=2
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=2
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=3
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=3
philine.homscheid
Rechteck

philine.homscheid
Rechteck

philine.homscheid
Rechteck

philine.homscheid
Rechteck



Nr. im Anhang 1 der 4. BImSchV 1.6.2 4. BImSchV
Umfang der Anlage (wichtigste technische Merkmale und Kapazitäts-bzw. Leistungsangaben)*:

Enercon E-40/5.4 Nabenhöhe 65 m
500 kW Nennleistung
Inbetriebnahme: 18.05.1998

Angaben zum Zustand der Anlage und des Anlagengrundstücks*:

Die Windenergieanlage ist noch in Betrieb.
Auf dem Grundstück ist technische Infrastruktur vorhanden, sie ist teilversiegelt und
brach liegend. Es handelt sich um eine Grünlandbrache mit Gehölzaufwuchs (überwie-
gend junger Baumwuchs mit BHD 0-10 cm.

3. Angaben  zur Genehmigungssituation

Datum Genehmigung-
bescheid(e)

Aktenzeichen Genehmigungsgegenstand

30.10.1997 III/63.1/19970453 Errichtung von zwei Windenergieanlagen

4. Angaben bei anzeigepflichtigen Anlagen (§ 67 Abs. 2 BImSchG)

Jahr der Errich-
tung der An-

lage(n)

Zeitpunkt der Einführung der
Genehmigungspflicht

Datum der Anzeige nach § 67
Abs.2 BImSchG

Aktenzeichen

1998 wird nachgereicht wird nachgereicht wird nachgereicht

5. Angaben zur beabsichtigten Betriebseinstellung

Vorgesehener Termin der Stilllegung: geplant 1. Quartal 2021

vorübergehende Stilllegung                       x    endgültige Stilllegung

philine.homscheid
Rechteck



Beschreibung der Stilllegungsmaßnahmen*:

Die Zufahrtswege sowie die Kranstellfläche werden vor Rückbaubeginn ertüchtigt und im Baufeld befindliche Ve-
getation entfernt.
Danach wird der Kran zur Demontage aufgestellt. Die Rotorblätter werden abgebaut und bis auf Transportmaß
zerlegt. Ebenso der Turm. Im Anschluss erfolgt der Abbruch des Fundamentes und die Auffüllung der Funda-
mentgrube mit geeignetem Bodenmaterial. Die Baugruben der Trafostationen werden nach Abtransport eben-
falls wieder verfüllt.
Vor dem Rückbau der Übergabestation werden die betroffenen Kabel am Netzverknüpfungspunkt  durch den
zuständigen Energieversorger spannungsfrei gestellt. Nach Sicherstellung der Spannungsfreiheit wird das Kabel
zwischen Übergabestation und Erdkabel sowie zwischen Übergabestation und Windenergieanlage getrennt. Die
Übergabestation wird abgebaut und verwertet und die Baugrube mit geeignetem Bodenmaterial verfüllt.

Zukünftige Verwendung von der Anlage und dem Betriebsgrundstück (z.B. Verkauf, Abbruch, andere
Nutzung,
Beendigung Mietverhältnis)*:

Die Windenergieanlage wird abgebrochen und auf ein transportfähiges Maß verkleinert und fachgerecht ent-
sorgt. Nach Wiederauffüllen der Baugruben wird das Betriebsgrundstück der Sukzession überlassen

Im  Falle  des Abbruchs:  Verbleib  der  dabei  anfallenden  Materialen  und  Beschreibung  der  umwelt-
gerechten Abbruchmaßnahmen*:

Es verbleiben keine Materialien auf dem Standortflurstück. Die abgebrochen Materialien und ggf. vorhandene
Betriebsstoffe werden durch einen Entsorgungsfachbetrieb entsorgt.

Vorhandene Bodenverunreinigungen und vorgesehene Maßnahmen zu deren Beseitigung*:
(Hinweis: Für die bodenschutzrechtliche Untersuchung ist ein Sachverständiger nach BBodSchG zu be-
auftragen)

Im Rahmen des Abbruchs treten keine zusätzlichen Bodenverunreinigungen auf. Nach Abbruch des Funda-
ments wird die Baugrube mit geeignetem Bodenmaterial verfüllt.

Art, Menge und Verbleib der zum o.g. Termin voraussichtlich vorhandenen Einsatzstoffe und Erzeug-
nisse*:

Beim Abbruch fallen keine Einsatzstoffe und Erzeugnisse an. Vorhandene Betriebsstoffe werden fachgerecht
entsorgt.

Art, Menge und Verbleib der zum o.g. Termin voraussichtlich vorhandenen Abfälle*:

Die beim Abbruch anfallenden Abfälle werden zur Weiterverwertung und/oder Entsorgung dem Rückbauunter-
nehmen überlassen.
Verwertbare Stoffe gehen in das Eigentum des Rückbauunternehmens zur Aufbereitung und Wiederverwertung.
Nicht verwertbare Stoffe werden durch das Rückbauunternehmen fachgerecht entsorgt.

Sonstige Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Wiederherstellung des Betriebsgrundstücks (z.B. Abschei-
derreinigung, Rückbau Eigenverbrauchstankstelle, Verfüllung Grundstückentwässerungsanlage)*:

Es fallen keine zusätzlichen Maßnahmen an.



6. Verzichtserklärung (freiwillig)

Wird der Betrieb mit der Stilllegung endgültig eingestellt?
Hinweis: Die bisher erteilten Genehmigungen und Bescheide erlöschen damit ab dem Stilllegungszeit-
punkt.

   x        Ja, der Betrieb wird mit der Silllegung endgültig eingestellt.

7. Der Anzeige werden folgende Unterlagen beigefügt:

Entsorgungsnachweise der einzelnen Abfälle/Stoffe werden im Zuge des tatsächlichen Rückbaus nachgewiesen

.
8. Hinweise:

a) Beabsichtigt der Betreiber die Einstellung des Betriebs, so ist dies unter Angabe des Zeit-
punktes unverzüglich anzuzeigen (vgl. § 15 Abs. 3 Satz 1 BImSchG).

b) Wird eine Anlage während eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben,
erlischt die Genehmigung (vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).

c) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Stilllegungsanzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig vorlegt, handelt gemäß § 62 Abs. 2 Nr. 1 BImSchG ordnungswidrig.
Eine solche Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 € geahndet wer-
den (§ 62 Abs. 4 BImSchG).

d) Der Anzeige sind Unterlagen über die vom Betreiber vorgesehenen Maßnahmen zur Erfül-
lung der sich aus § 5 Absatz 3 BImSchG ergebenden Pflichten beizufügen. Demnach sind
Anlagen so stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung
Ø  von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und

sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemein-
heit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können,

Ø  vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und

Ø  die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstücks ge-
währleistet ist.

e) Die Nachforderung von weiteren Unterlagen bleibt vorbehalten.

_____________________ ____________________
Ort, Datum Unterschrift

*) Ggf. auf besonderem Blatt erläutern.



Absender:

Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG
Schweizer Straße 3 a
01069 Dresden

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Umweltamt
Am Flugplatz 1
06366 Köthen

Anzeige zur beabsichtigten Stilllegung
einer genehmigungsbedürftigen Anlage

nach § 15 Abs. 3 BImSchG

1. Betreiber der Anlage

Name/Firmenbezeichnung: e.b. Baumanagement GmbH

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr.): Vogtstraße 4
49393 Lohne

Ansprechpartner/Zustellungsbevollmächtigter Herr Georg Gelhaus
Windkraft Hohe Wunne GmbH & Co. KG
Vogtstraße 4
49393 Lohne

Telefon: Telefax: E-Mail:
ifm@ewetel.net

2. Allgemeine Angaben zur Anlage

Standort der Anlage Bezeichnung des Werkes oder des Betriebes, in dem die Anlage stillgelegt wird

Straße, Haus-Nr. Außenbereich

PLZ, Ort: 06484 Ditfurt

Gemarkung, Flur, Flurstück Ditfurt, 06; 86/4

Art der Anlage Bezeichnung der Anlage

Windenergieanlage Enercon E 40-500 KW,
WEA Nr. 41274 (Nord)

https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=1
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=1
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=2
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=2
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=3
https://www.lra-bgl.de/fileadmin/user_upload/content/doc/Umwelt_und_Natur/Immissionsrecht/Stilllegungsanzeige_nach___15_III_BImSchG_-_8-16.pdf#page=3
philine.homscheid
Rechteck
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Nr. im Anhang 1 der 4. BImSchV 1.6.2 4. BImSchV
Umfang der Anlage (wichtigste technische Merkmale und Kapazitäts-bzw. Leistungsangaben)*:

Enercon E-40/5.4 Nabenhöhe 65 m
500 kW Nennleistung
Inbetriebnahme: 18.05.1998

Angaben zum Zustand der Anlage und des Anlagengrundstücks*:

Die Windenergieanlage ist noch in Betrieb.
Auf dem Grundstück ist technische Infrastruktur vorhanden, sie ist teilversiegelt und
brach liegend. Es handelt sich um eine Grünlandbrache mit Gehölzaufwuchs (überwie-
gend junger Baumwuchs mit BHD 0-10 cm.

3. Angaben  zur Genehmigungssituation

Datum Genehmigung-
bescheid(e)

Aktenzeichen Genehmigungsgegenstand

30.10.1997 III/63.1/19970453 Errichtung von zwei Windenergieanlagen

4. Angaben bei anzeigepflichtigen Anlagen (§ 67 Abs. 2 BImSchG)

Jahr der Errich-
tung der An-

lage(n)

Zeitpunkt der Einführung der
Genehmigungspflicht

Datum der Anzeige nach § 67
Abs.2 BImSchG

Aktenzeichen

1998 wird nachgereicht wird nachgereicht wird nachgereicht

5. Angaben zur beabsichtigten Betriebseinstellung

Vorgesehener Termin der Stilllegung: geplant 1. Quartal 2021

vorübergehende Stilllegung                       x    endgültige Stilllegung

philine.homscheid
Rechteck
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Beschreibung der Stilllegungsmaßnahmen*:

Die Zufahrtswege sowie die Kranstellfläche werden vor Rückbaubeginn ertüchtigt und im Baufeld befindliche Ve-
getation entfernt.
Danach wird der Kran zur Demontage aufgestellt. Die Rotorblätter werden abgebaut und bis auf Transportmaß
zerlegt. Ebenso der Turm. Im Anschluss erfolgt der Abbruch des Fundamentes und die Auffüllung der Funda-
mentgrube mit geeignetem Bodenmaterial. Die Baugruben der Trafostationen werden nach Abtransport eben-
falls wieder verfüllt.
Vor dem Rückbau der Übergabestation werden die betroffenen Kabel am Netzverknüpfungspunkt  durch den
zuständigen Energieversorger spannungsfrei gestellt. Nach Sicherstellung der Spannungsfreiheit wird das Kabel
zwischen Übergabestation und Erdkabel sowie zwischen Übergabestation und Windenergieanlage getrennt. Die
Übergabestation wird abgebaut und verwertet und die Baugrube mit geeignetem Bodenmaterial verfüllt.

Zukünftige Verwendung von der Anlage und dem Betriebsgrundstück (z.B. Verkauf, Abbruch, andere
Nutzung,
Beendigung Mietverhältnis)*:

Die Windenergieanlage wird abgebrochen und auf ein transportfähiges Maß verkleinert und fachgerecht ent-
sorgt. Nach Wiederauffüllen der Baugruben wird das Betriebsgrundstück der Sukzession überlassen.

Im  Falle  des Abbruchs:  Verbleib  der  dabei  anfallenden  Materialen  und  Beschreibung  der  umwelt-
gerechten Abbruchmaßnahmen*:

Es verbleiben keine Materialien auf dem Standortflurstück. Die abgebrochen Materialien und ggf. vorhandene
Betriebsstoffe werden durch einen Entsorgungsfachbetrieb entsorgt.

Vorhandene Bodenverunreinigungen und vorgesehene Maßnahmen zu deren Beseitigung*:
(Hinweis: Für die bodenschutzrechtliche Untersuchung ist ein Sachverständiger nach BBodSchG zu be-
auftragen)

Im Rahmen des Abbruchs treten keine zusätzlichen Bodenverunreinigungen auf. Nach Abbruch des Funda-
ments wird die Baugrube mit geeignetem Bodenmaterial verfüllt.

Art, Menge und Verbleib der zum o.g. Termin voraussichtlich vorhandenen Einsatzstoffe und Erzeug-
nisse*:

Beim Abbruch fallen keine Einsatzstoffe und Erzeugnisse an. Vorhandene Betriebsstoffe werden fachgerecht
entsorgt.

Art, Menge und Verbleib der zum o.g. Termin voraussichtlich vorhandenen Abfälle*:

Die beim Abbruch anfallenden Abfälle werden zur Weiterverwertung und/oder Entsorgung dem Rückbauunter-
nehmen überlassen.
Verwertbare Stoffe gehen in das Eigentum des Rückbauunternehmens zur Aufbereitung und Wiederverwertung.
Nicht verwertbare Stoffe werden durch das Rückbauunternehmen fachgerecht entsorgt.

Sonstige Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Wiederherstellung des Betriebsgrundstücks (z.B. Abschei-
derreinigung, Rückbau Eigenverbrauchstankstelle, Verfüllung Grundstückentwässerungsanlage)*:

Es fallen keine zusätzlichen Maßnahmen an.
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6. Verzichtserklärung (freiwillig)

Wird der Betrieb mit der Stilllegung endgültig eingestellt?
Hinweis: Die bisher erteilten Genehmigungen und Bescheide erlöschen damit ab dem Stilllegungszeit-
punkt.

   x        Ja, der Betrieb wird mit der Silllegung endgültig eingestellt.

7. Der Anzeige werden folgende Unterlagen beigefügt:

Entsorgungsnachweise der einzelnen Abfälle/Stoffe werden im Zuge des tatsächlichen Rückbaus nachgewiesen

8. Hinweise:

a) Beabsichtigt der Betreiber die Einstellung des Betriebs, so ist dies unter Angabe des Zeit-
punktes unverzüglich anzuzeigen (vgl. § 15 Abs. 3 Satz 1 BImSchG).

b) Wird eine Anlage während eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben,
erlischt die Genehmigung (vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).

c) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Stilllegungsanzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig vorlegt, handelt gemäß § 62 Abs. 2 Nr. 1 BImSchG ordnungswidrig.
Eine solche Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 € geahndet wer-
den (§ 62 Abs. 4 BImSchG).

d) Der Anzeige sind Unterlagen über die vom Betreiber vorgesehenen Maßnahmen zur Erfül-
lung der sich aus § 5 Absatz 3 BImSchG ergebenden Pflichten beizufügen. Demnach sind
Anlagen so stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung
Ø  von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und

sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemein-
heit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können,

Ø  vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und

Ø  die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstücks ge-
währleistet ist.

e) Die Nachforderung von weiteren Unterlagen bleibt vorbehalten.

___________________ ____________________
Ort, Datum Unterschrift

*) Ggf. auf besonderem Blatt erläutern.
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1.4.8 Verzicht auf die Baugenehmigungen der zu repowernden Windenergieanlagen
WEAALT



Anlage 1
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An
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Untere Immissionsschutzbehörde
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb
von drei Windenergieanlagen im Windpark Libbesdorf/Quellendorf/Mosigkau (Aktenzeichen:
66.16/4000/07/1.6.2-01/18)
hier: Verzicht auf die Baugenehmigung Nr. 19970453  vom 30.10.1997, Aktenzeichen
III/63.1/19970453, für die Windenergieanlage Nr. 41275 sowie Verpflichtung zu deren Stilllegung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG plant die Errichtung von drei Windenergieanlagen und
hat hierfür unter o.g. Aktenzeichen mit Datum vom 13.07.2018 die BImSchG-Genehmigung beantragt.
Die Genehmigung soll für die Windenergieanlage LQM 1 eine Reduzierung der Abstandsflächentiefe
gemäß § 6 Abs. 8 BauO LSA gewähren, sofern die Windenergieanlage eine Altanlage im Sinne von § 4
Nr. 16 b) LEntwG LSA ersetzt.

Die Paul Eckhoff GmbH ist alleinige Eigentümerin und Betreiberin der am 19.05.1998 auf dem Flurstück
86/4 Flur 06 in der Gemeinde Ditfurt Gemarkung Ditfurt in Betrieb genommenen Windenergieanlage
WEA Nr. 41275. Grundlage für die Errichtung und den Betrieb der vorgenannten WEA ist die
Baugenehmigung des Landkreises Quedlingburg vom 30.10.1997. Die Paul Eckhoff GmbH hat mit uns
vereinbart, ihre Windenergieanlage als Altanlage im Sinne von § 4 Nr. 16 b) LEntwG LSA für das o.g.
Antragsverfahren zur Verfügung zu stellen, d.h. auf die Genehmigung zum Betrieb der WEA Nr. 41275
zu verzichten und die WEA stillzulegen. Entsprechende Vollmacht liegt bei.

Namens und in Vollmacht für die Paul Eckhoff GmbH erklären wir demgemäß hiermit den

Verzicht

auf sämtliche Rechte aus der unter dem Aktenzeichen III/63.1/19970453 erteilten Baugenehmigung
des Landkreises Quedlingburg vom 30.10.1997 zur Errichtung und zum Betrieb der Windenergieanlage
WEA Nr. 41275

mit Wirkung zum __.__.____

Wir verpflichten uns, die WEA Nr. 41275 mit Ablauf des vorgenannten Datums endgültig stillzulegen,
d.h., außer Betrieb zu setzen, den Vollzug der Außerbetriebssetzung anzuzeigen und für den
ordnungsgemäßen Rückbau zu sorgen.

Dresden, den __.__.____
Ort, Datum

Hamburg, den __.__.____
Ort, Datum

………………………………………………………………………
Unterschrift

………………………………………………………………….
Unterschrift

Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG
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An
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Untere Immissionsschutzbehörde
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb
von drei Windenergieanlagen im Windpark Libbesdorf/Quellendorf/Mosigkau (Aktenzeichen:
66.16/4000/07/1.6.2-01/18)
hier: Verzicht auf die Baugenehmigung Nr. 19970453  vom 30.10.1997, Aktenzeichen
III/63.1/19970453, für die Windenergieanlage WEA Nr. 41274 sowie Verpflichtung zu deren
Stilllegung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG plant die Errichtung von drei Windenergieanlagen und
hat hierfür unter o.g. Aktenzeichen mit Datum vom 13.07.2018 die BImSchG-Genehmigung beantragt.
Die Genehmigung soll für die Windenergieanlage LQM 2 eine Reduzierung der Abstandsflächentiefe
gemäß § 6 Abs. 8 BauO LSA gewähren, sofern die Windenergieanlage eine Altanlage im Sinne von § 4
Nr. 16 b) LEntwG LSA ersetzt.

Die E.B. Baumanagement GmbH ist alleinige Eigentümerin und Betreiberin der am 19.05.1998 auf dem
Flurstück 86/4 Flur 06 in der Gemeinde Ditfurt, Gemarkung Ditfurt in Betrieb genommenen
Windenergieanlage WEA Nr. 41274. Grundlage für die Errichtung und den Betrieb der vorgenannten
WEA ist die Baugenehmigung des Landkreises Quedlinburg vom 30.10.1997. Die E.B. Baumanagement
GmbH hat mit uns vereinbart, ihre Windenergieanlage als Altanlage im Sinne von § 4 Nr. 16 b) LEntwG
LSA für das o.g. Antragsverfahren zur Verfügung zu stellen, d.h. auf die Genehmigung zum Betrieb der
WEA Nr. 41274 zu verzichten und die WEA stillzulegen. Entsprechende Vollmacht liegt bei.

Namens und in Vollmacht für die E.B. Baumanagement GmbH erklären wir demgemäß hiermit den

Verzicht

auf sämtliche Rechte aus der unter dem Aktenzeichen III/63.1/19970453 erteilten Baugenehmigung
des Landkreises Quedlingburg vom 30.10.1997 zur Errichtung und zum Betrieb der Windenergieanlage
WEA Nr. 41274

mit Wirkung zum __.__.____

Wir verpflichten uns, die WEA Nr. 41274 mit Ablauf des vorgenannten Datums endgültig stillzulegen,
d.h., außer Betrieb zu setzen, den Vollzug der Außerbetriebssetzung anzuzeigen und für den
ordnungsgemäßen Rückbau zu sorgen.

Dresden, den __.__.____
Ort, Datum

Hamburg, den __.__.____
Ort, Datum

………………………………………………………………………
Unterschrift

………………………………………………………………….
Unterschrift

Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG
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1.4.9 Vollmachten für die Windpark Quellendorf I GmbH & Co. KG zur Ausführung des
Rückbaus der zu repowernden Windenergieanlagen WEAALT
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